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 Veröffentlicht am 17.06.1987

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §1 Abs1;

Rechtssatz

Eine Straße kann dann von jedermann unter den gleichen Bedingungen benützt werden, wenn sie nach dem äußeren

Anschein zur allgemeinen Benützung freisteht. Für die Widmung als Straße mit ö:entlichem Verkehr ist somit ein

Widmungsakt nicht erforderlich und es kommt auch nicht auf die Eigentumsverhältnisse am Straßengrund an, dh also

nicht darauf, ob die Landfläche ganz oder teilweise im Privateigentum steht.
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